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Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeine Wohngebiete

(§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl, als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse, zwingend

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

abweichende Bauweise

offene Bauweise

Doppelhäuser oder Hausgruppen

Einzelhäuser

Einzel- oder Doppelhäuser

Baulinie

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Rad- und Gehweg

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsor-
gung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Elektrizität

Abwasser

Nahwärme

Regenwasserrückhaltebecken

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Grünflächen

Spielplatz

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Anpflanzen: Bäume

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,
Garagen und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Stellplätze

Tiefgarage

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen und
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von
Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung
innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Flachdach

Pultdach

Dachneigung
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Abgrenzung der Lärmpegelbereiche (LBP)

0,4

Gebäudefront mit Lärmschutz gem. Nr. 9.2.2 der
Textlichen Festsetzungen

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW)

TEIL A: PLANZEICHNUNG    

DIE AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES IST

GEM. § 2 ABS. 1 BAUGB DURCH DEN

AUSSCHUSS FÜR STADT- UND QUARTIERS-

ENTWICKLUNG, PLANEN, BAUEN UND

DIGITALISIERUNG AM 05.04.2017 BESCHLOSSEN

WORDEN.

DER AUFSTELLUNGSBESCHLUSS WURDE GEM.

§ 2 ABS. 1 BAUGB AM 24.06.2017 ORTSÜBLICH

BEKANNT GEMACHT.

BAD HONNEF, DEN ________________

________________

OTTO NEUHOFF, BÜRGERMEISTER

DIE VERÖFFENTLICHUNG WURDE GEM. § 3 ABS. 2

BAUGB AM ________________  ORTSÜBLICH

BEKANNT GEMACHT.

DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES WURDE

GEM. § 3 ABS. 2 BAUGB IN DER ZEIT VOM

________________ BIS ZUM ________________

EINSCHLIESSLICH VERÖFFENTLICHT.

BAD HONNEF, DEN ________________

________________

OTTO NEUHOFF, BÜRGERMEISTER

DER BEBAUUNGSPLAN IST GEM. § 10 ABS. 1

BAUGB VOM RAT DER STADT BAD HONNEF AM

 ________________ ALS SATZUNG

BESCHLOSSEN WORDEN.

BAD HONNEF, DEN ________________

________________

OTTO NEUHOFF, BÜRGERMEISTER

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS VERÖFFENTLICHUNG SATZUNGSBESCHLUSS AUSFERTIGUNG BEKANNTMACHUNG
DER BEBAUUNGSPLAN ALS SATZUNG,

BESTEHEND AUS:

 - TEIL A PLANZEICHNUNG

 - TEIL B TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN

SOWIE DESSEN BEGRÜNDUNG WERDEN

HIERMIT AUSGEFERTIGT.

BAD HONNEF, DEN ________________

________________

OTTO NEUHOFF, BÜRGERMEISTER

DIE ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG DES

SATZUNGSBESCHLUSSES GEM. § 10 ABS. 3

BAUGB ERFOLGTE AM ________________ .

BAD HONNEF, DEN ________________

________________

OTTO NEUHOFF, BÜRGERMEISTER

PLANUNTERLAGEN
DIE PLANGRUNDLAGE BILDET DEN STAND DES PLANGEBIETES IN

ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM LIEGENSCHAFTSKATASTER ZUM STAND 24.04.2017,

ERGÄNZT DURCH VERMESSUNGSBÜRO DIPL. ING. B. ALEX, ÖRTLICHE AUFNAHME

MIT DATUM 18.08.2017 AB.

RECHTSGRUNDLAGEN
 - BAUGESETZBUCH (BAUGB)
IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 3. NOVEMBER 2017 (BGBI. I S. 3634), ZULETZT

GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 3 DES GESETZES VOM 20. DEZEMBER 2023 (BGBI. I Nr. 394).

 - VERORDNUNG ÜBER DIE BAULICHE NUTZUNG DER GRUNDSTÜCKE
(BAUNUTZUNGSVERORDNUNG - BAUNVO) IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 21.

NOVEMBER 2017 (BGBI. I S. 3786), ZULETZT GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 2 DES GESETZES VOM 03.

JULI 2023 (BGBI. I Nr. 176).

 - VERORDNUNG ÜBER DIE AUSARBEITUNG DER BAULEITPLÄNE UND DIE

DARSTELLUNG DES PLANINHALTS
(PLANZEICHENVERORDNUNG - PLANZV) IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 18.

DEZEMBER 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), ZULETZT GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 3 DES GESETZES VOM 14.

JUNI 2021 (BGBI. I S. 1802).

 - BAUORDNUNG FÜR DAS LAND NORDRHEIN- WESTFALEN
(LANDESBAUORDNUNG 2018 - BAUO NRW 2018) IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 21.

JULI 2018 (GV. NRW. 2018 S. 421), ZULETZT GEÄNDERT DURCH DAS GESETZ VOM 31. OKTOBER 2023

(GV. NRW. S. 1172)

 - GEMEINDEORDNUNG FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN
(GO NRW) IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 14. JULI 1994 (GV. NW. S. 666), ZULETZT

GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 1 DES GESETZES VOM 13. APRIL 2022 (GV. NRW. S. 490).
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TEIL B: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZEICHENERKLÄRUNG

Format 1.150x780 mm

Koordinaten der lagemäßig festgesetzten Punkte

Koordinatensystem ETRS 89 / UTM Zone 32N

Punktnummer East North

1 32380690.14 5611667.49
2 32380699.77 5611654.71
3 32380728.07 5611676.04
4 32380657.47 5611722.49
5 32380706.5 5611639.13
A 32380922.86 5611860.71
B 32380872.27 5611823.67

Allgemeine Darstellungen

Parallelmaß in m

UTM-Koordinaten (ETRS89)
mit Bezugspunkt

geplante Gradientenhöhe der
Verkehrsflächen in m ü. NHN

# 3,00 m

02

318,90

geplante Grundstücksgrenze

WA 6

Bestandsbebauung

Art der baulichen
Nutzung

Grundflächenzahl Zahl der Vollgeschosse

Bauweise

DachneigungDachform

Erläuterung Nutzungsschablone

Baum Bestand

Höhen über NHN

Flurstücksnummer

Firsthöhe über NHN

Traufhöhe über NHN

Flurstücksgrenze

Straßenplanung / Planung RRB

Die in grauer Farbe eingetragenen Zeichen, Signaturen und Linien haben nur erläuternden
Charakter und sind keine rechtsverbindlichen Festsetzungen.

Hausform

© Land NRW (2024) / Amt für Katasterwesen und Geoinformation des Rhein-Sieg- Kreises - dl-de/by-2-0
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
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Lärmpegelbereich
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„maßgeblicher Außenlärmpegel“ La in dB
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VII > 80a)

a) Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund
der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.

I. Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1. Allgemeines Wohngebiet WA 1 (§ 4 i. V. m. § 1 BauNVO)

a) Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes WA 1 können ausnahmsweise zugelassen werden

− Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

− sonstige nicht störende Handwerksbetriebe,

− Anlagen für Verwaltungen.

b) Wohnungen in den Erdgeschossen sind gemäß § 1 Abs. 7 BauNVO unzulässig.

c) Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 1 sind die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise

zulässigen Nutzungen

− Gartenbaubetriebe,

− Tankstellen,

unzulässig.

1.2 Allgemeine Wohngebiete WA 2 bis WA 7 (§ 4 i. V. m. § 1 BauNVO)

a) Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete WA 2 bis WA 7 können ausnahmsweise zugelassen

werden

− die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden,

− Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

− sonstige nicht störende Handwerksbetriebe,

− Anlagen für Verwaltungen.

b) Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen

− Gartenbaubetriebe,

− Tankstellen.

sind unzulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1. Grundflächenzahl (GRZ)  (§ 16 BauNVO)

a) In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 darf die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 gem. § 19 (4)

BauNVO durch bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche sowie durch die mit „GF“ bezeichnete

befestigte Platzfläche bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden.

b) In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 5 darf bei Mittelhäusern von Hausgruppen (Häuser ohne seitlichen

Grenzabstand) die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 gem. § 19 (4) BauNVO durch Garagen oder

Carports mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer GRZ von maximal

0,7 überschritten werden.

2.2 Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 i.V.m. § 18 BauNVO)

a) Höhenbezugspunkte

Unterer Bezugspunkt für die Bestimmung der Höhe baulicher Anlagen ist die mittlere Höhe des

Meeresspiegels (NHN) (§ 18 (1) BauNVO).

Als oberer Bezugspunkt bei der Berechnung der maximal zulässigen Gebäudehöhe (H) ist die Oberkante der

Attika / der Substratschicht der Dachbegrünung des obersten Geschosses maßgeblich. Wenn keine Attika

vorhanden ist, ist die Oberkante der Dachhaut des obersten Geschosses maßgeblich.

b) Technische Anlagen und Aufbauten

Eine Überschreitung der festgesetzten maximal zulässigen Gebäudehöhen durch haustechnische Anlagen,

Aufzugsüberfahrten und Schornsteine ist bis zu einer Höhe von 1,5m ist zulässig.

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.1. Abweichende Bauweise (§ 22 BauNVO)

Gemäß § 22 (4) BauNVO ist für das allgemeine Wohngebiet WA 1 eine abweichende Bauweise festgesetzt. Als

abweichende Bauweise gilt, dass Gebäude innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche entlang der

Baulinie ohne Unterbrechung zu errichten sind.

3.2. Überschreitung der überbaubaren Grundstücksfläche durch Treppenhäuser, Balkone und Terrassen

(§ 23 BauNVO)

a) In den allgemeinen Wohngebieten WA 2 bis WA 4 können die festgesetzten Baugrenzen durch das

Vortreten von Treppenhäusern auf bis zu 1/3 der Gesamtlänge der straßenseitigen Fassaden des jeweiligen

Gebäudes bis zu einer Tiefe von 2,0 m überschritten werden, sofern ein Mindestabstand von 2,5 m zur

angrenzenden Verkehrsfläche eingehalten wird.

b) In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 7 dürfen die festgesetzten überbaubaren

Grundstücksflächen durch nicht überdachte, an Gebäude angrenzende Terrassen bis zu einer Tiefe von

maximal 3,0 m überschritten werden.

4. Stellplätze, Garagen und Carports (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m.§ 12 BauNVO)

a) In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 4 sind Garagen und Carports unzulässig. Oberirdische

Stellplätze (St) und Tiefgaragen (TGa) sowie deren Treppenaufgänge und Zufahrten sind dort ausschließlich

innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb der entsprechend umgrenzten und

gekennzeichneten Fläche zulässig.

b) In den allgemeinen Wohngebieten WA 5 bis WA 7 sind Garagen, Carports und Stellplätze nur innerhalb der

überbaubaren Grundstücksflächen und in den seitlichen Grenzabständen zulässig.

c) In den Allgemeinen Wohngebieten WA 5 bis WA 7 ist die Errichtung von notwendigen Stellplätzen auch

außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und den seitlichen Grenzabständen ausnahmsweise

zulässig.

5. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind in den Allgemeinen Wohngebieten zwischen der

Straßenbegrenzungslinie und der parallel zur Straßenbegrenzungslinie (Erschließungsstraße) verlaufenden

Gebäudefront (Vorgartenbereiche) mit Ausnahme von überdachten Fahrradabstellanlagen und eingehausten

Mülltonnenabstellplätzen nicht zulässig.

6. Einschränkung der Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In den allgemeinen Wohngebieten WA 5 bis WA 7 sind maximal zwei Wohnungen je Wohngebäude zulässig.

7. Flächen für Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Innerhalb der als Fläche für Versorgungsanlagen festgesetzten Fläche ist die Errichtung von Anlagen zur

Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser, zur Ableitung des Schmutzwassers sowie zur

zentralen Wärme- und Energieversorgung zulässig.

8. Flächen für Geh-, Fahr und Leitungsrechte (GFL) (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

a) Die in der Planzeichnung mit „GF“ gekennzeichnete Flächen sind mit einem Geh- und Radfahrrecht

zugunsten der Allgemeinheit zu belasten.

b) Die in der Planzeichnung mit „L“ gekennzeichneten Fläche ist mit einem Leitungsrecht zugunsten der

Versorgungsträger und der Stadt Bad Honnef zu belasten.

9. Flächen für Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

9.1. Verkehrslärm

Anforderungen an Außenbauteile

Innerhalb der mit Lärmpegelbereichen LBP III und LPB IV gekennzeichneten Flächen müssen die

Außenbauteile (z.B. Wand, Dach, Fenster, Türen) und Elemente (z.B. Lüftungseinrichtungen, Rolladenkästen)

von Gebäuden entsprechend der unterschiedlichen Raumarten oder Nutzungen die Anforderungen nach DIN

4109 „Schallschutz im Hochbau“, Teil 1 und Teil 2, Ausgabe Januar 2018 für den entsprechenden

Lärmpegelbereich erfüllen.

Tabelle: Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichen Außenlärmpegel

(Tabelle 7 der DIN 4109)

Quelle: DIN 4109 (01/2018)

Die maßgeblichen Lärmpegelbereiche sind in der Planzeichnung gekennzeichnet.

Im gesamten Plangebiet ist für Schlafräume und Kinderzimmer gemäß DIN 4109, Teil 1, eine ausreichende

Belüftung der Räume bei geschlossenen Fenstern und Türen durch schallgedämmte Lüftungseinrichtungen

oder gleichwertige Maßnahmen sicherzustellen.

9.2. Gewerbelärm

a) Lärmschutzwand

Innerhalb der in der Planzeichnung als „Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor

schädlichen Umwelteinwirkungen“ gekennzeichneten Flächen ist zwischen den mit A und B gekennzeichneten

Punkte mit einer zwingenden Höhe 321,5 m über NHN (Normalhöhennull) und einer Länge von 62,5 m eine

Lärmschutzwand zu errichten. Unterbrechungen oder Lücken im Bereich der festgesetzten Lärmschutzwand

sind unzulässig.

Die Lärmschutzwand muss den Anforderungen der LZV Lsw 06 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingen und

Richtlinie für die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen, Ausgabe 2006, Hrsg.: Forschungsgesellschaft

für Straßen - und Verkehrswesen) entsprechen und hinsichtlich ihrer akustischen Eigenschaften eine

Schalldämmung DLR (Luftschalldämmmaß) > 24 dB aufweisen.

Hinweis: Die textliche Festsetzung unter Ziffer 13 ist zu beachten.

b) Grundrissorientierung / Raumorganisation

An den Gebäudefronten, die an den mit Schraffur (\\\\\) gekennzeichneten Baugrenzen, parallel zu diesen

oder in einem Winkel von bis zu 90° zu diesen stehen, sind bei Errichtung, Änderung bzw. Nutzungsänderung

von Gebäuden öffenbare Fenster oder sonstige Öffnungen zu schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen von

Wohnungen oberhalb des Erdgeschosses nicht zulässig.

Dies ist z.B. durch eine geeignete Grundrissgestaltung sicherzustellen.

9.2 Ausnahmeregelung

Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen (Ziffer 9.1 und 9.2) zugelassen werden, soweit im

Baugenehmigungsverfahren durch einen Sachverständigen für den Schallschutz nachgewiesen wird, dass

durch andere geeignete Maßnahmen die Anforderungen der TA-Lärm eingehalten werden oder dass ein

geringerer maßgeblicher Außenlärmpegel bzw. Beurteilungspegel vorliegt.

10. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern (§ 9 (1) Nr. 26 BauGB)

Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern sind, soweit zur Herstellung der öffentlichen Verkehrsfläche

erforderlich, auf den Bauflächen allgemein zulässig.

Zur Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen ist auf den angrenzenden Grundstücksflächen bei der

Randeinfassung ein Hinterbeton (Rückenstütze) zulässig.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Aufschüttungen und Abgrabungen von mehr als 50 cm

unzulässig.

11. Bindungen für Bepflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

11.1.Dachbegrünung

Flachdächer und flach geneigte Dächer mit einer Größe von über 25 m² sind mit Ausnahme von Lichtkuppeln,

Glasdächern und technischen Aufbauten sowie deren Zuwegungen und soweit brandschutztechnische

Bestimmungen nicht entgegenstehen mit einer standortgerechten Mischvegetation mindestens extensiv zu

begrünen. Die Vegetationsschicht für extensive Begrünung ist mit mindestens 0,10 m Schichtstärke (reine

Substratschichtstärke) fachgerecht einzubauen und dauerhaft zu erhalten.

Aufgeständerte Solaranlagen gelten nicht als technische Aufbauten und sind mit der Dachbegrünung zu

kombinieren.

11.2.Tiefgaragenbegrünung

Tiefgaragendecken und unterirdische Gebäudeteile, soweit sie nicht durch Gebäude, Zuwegungen,

Platzflächen oder andere bauliche Anlagen überbaut werden, sind mit einer Vegetationstragfläche bestehend

aus einer mindestens 0,6 m starken Vegetationstragschicht (reine Substrat- bzw. Mutterbodenschichtstärke)

fachgerecht zu begrünen. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten.

11.3.Einzelbaumpflanzung auf straßenzugewandten Flächen

a) In den allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 5 ist in dem Bereich zwischen der

Straßenbegrenzungslinie und der parallel zur Straßenbegrenzungslinie (der Erschließungsstraße)

verlaufenden vorderen Gebäudefront (Vorgartenbereiche) je 500 m² Gesamt- Grundstücksfläche oder je

Baugrundstück mindestens 1 Baum II. Ordnung der anliegenden Pflanzliste oder 1 hochstämmiger

heimischer Obstbaum anzupflanzen.

b) Die in der Planzeichnung zum Anpflanzen festgesetzten sind Bäume gemäß der anliegenden Pflanzliste zu

pflanzen, dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen. Von der in der Planzeichnung

festgesetzten Lage der Einzelbäume kann um bis zu 5,0 m abgewichen werden, wenn dabei das

gestalterische „Bild“ einer gleichmäßigen und parallel zum Straßenrand angeordneten Bepflanzung

gewährleistet werden kann. Die Bäume können auf die Anzahl der zu pflanzenden Bäume unter Textziffer

11.3 a) angerechnet werden.

Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten, art- und fachgerecht zu pflegen und bei Verlust zu ersetzen.

11.4 Anpflanzen von Bäumen auf den Straßenflächen

Die in der Planzeichnung zum Anpflanzen auf den Straßenflächen festgesetzten Bäume sind gemäß der

anliegenden Pflanzliste zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen. Von der in

der Planzeichnung festgesetzten Lage der Einzelbäume kann um bis zu 5,0 m abgewichen werden, wenn dabei

das gestalterische „Bild“ einer gleichmäßigen und parallel zum Straßenrand angeordneten Bepflanzung

gewährleistet werden kann.

11.5 Baumpflanzungen - oberirdischer Stellplätze

Bei der Errichtung von zusammenhängenden Stellplatzanlagen auf privaten Grundstücksflächen ist mindestens

je fünf Stellplätze ein hochstämmiger Laubbaum gemäß der anliegenden Pflanzliste zu pflanzen, dauerhaft zu

pflegen, zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen.

11.6 Begrünung Regenrückhaltebecken und öffentliche Grünfläche „Spielplatz“

Die in der Planzeichnung festgesetzten Bäume sind mit einheimischen standorttypischen Bäumen II. Ordnung

gemäß der anliegenden Pflanzliste zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Von der in der Planzeichnung

festgesetzten Lage der Einzelbäume um bis zu 5,0 m abgewichen werden, wenn dabei das gestalterische

„Bild“ einer gleichmäßigen und parallel zum Straßenrand angeordneten Bepflanzung gewährleistet werden

kann.

In der Randzone des Regenrückhaltebeckens ist entlang der öffentlichen Verkehrsfläche eine geschlossen

Heckenpflanzung gemäß der anliegenden Pflanzliste zu bepflanzen. Zufahrten sowie der Randbereich entlang

des Drosselweges sind von der Festsetzung ausgenommen.

Die Hecken- und Baumpflanzungen sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen.

11.7 Vorgartengestaltung

Befestigte Flächen aller Art sind auf maximal 50 % der Vorgartenbereiche zulässig. Pflaster, Rasengittersteine,

wassergebundene Decken, Steine, Sand, Kiesel- und Schotterflächen und ähnliche Flächen sowie Stellplätze,

Carports, Garagen und andere Nebengebäude werden den befestigten Flächen zugerechnet. Unter Pflanzen

gelegene befestigte Flächen im vorgenannten Sinn werden ebenfalls den befestigten Flächen zugerechnet.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 5 und WA 6 bei Reihenhäusern sowie bei Doppelhaushälften

befestigte Flächen ausnahmsweise bis zu 75 % der Vorgartenbereiche zulässig, wenn notwendige Stellplätze

im Vorgartenbereich untergebracht werden müssen.

Die nicht befestigten Flächen der Vorgartenbereiche sind zu begrünen, zu bepflanzen und so zu unterhalten.

Vorgärten dürfen nicht dauerhaft als Arbeits- oder Lagerflächen benutzt werden.

Definition Vorgartenbereich: Als Vorgärten bzw. Vorgartenflächen gelten die Grundstücksfreiflächen bebauter

Grundstücke zwischen der angrenzenden Verkehrsfläche und der der Verkehrsfläche zugewandten Gebäudeflucht des

Hauptgebäudes, bei Grenzabständen verlängert bis zu der seitlichen Grundstücksgrenze. Bei Grundstücken innerhalb von

Gebieten mit Bebauungsplan gilt dies bis zur Höhe der vorderen Baugrenze bzw. Baulinie. Bei Grundstücken, die an zwei

Verkehrsflächen angrenzen, gilt die Fläche als Vorgarten bzw. Vorgartenfläche, über die die Haupterschließung des

Grundstückes erfolgt. Bei Privatstraßen, die mehrere Grundstücke erschließen, gilt die erschließende Wegeparzelle als

angrenzende Straßenverkehrsfläche.

12. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

12.1.Beschränkung des Zeitraums für Abbruch und Räumung des abgebrochenen Materials (V1):

Der Abbruch von Gebäuden (einschließlich Schuppen, Unterstände und Gartenhäuser) ist nur innerhalb des

Zeitraumes zwischen dem 1. Dezember und dem 29. Februar, nach vorheriger Kontrolle und Freigabe durch

eine(n) Experten(in) für Fledermäuse und Vögel zulässig. Die Kontrolle darf maximal 5 Tage vor Abbruchbeginn

durchgeführt werden und ist durch die / den Experten(in) schriftlich zu dokumentieren. Die Freigabe darf nur

erteilt werden, wenn das Gebäude nicht als Fledermausquartier oder Vogelbrutplatz genutzt wird. Im

Ausnahmefall kann die oben angegebene Kontrolle und Freigabe auch außerhalb des oben genannten

Zeitraumes zugelassen werden.

12.2.Begrenzung der baubedingten Flächeninanspruchnahme (V2)

Während der einzelnen Baumaßnahmen ist sicherzustellen, dass hierzu nur Flächen innerhalb des

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes in Anspruch genommen werden.

12.3.Begrenzung bau- und betriebsbedingter Lichtemissionen (V3)

Alle während der Baumaßnahmen und im öffentlichen Raum (v.a. geplante Erschließungsstraße in

Waldrandlage) zum Einsatz kommenden Beleuchtungsanlagen müssen folgende Kriterien erfüllen:

- Verwendung insektenfreundlicher Leuchtmittel mit einer Lichtfarbe (Farbtemperatur) von max. 3000 K

- Abstrahlung des Leuchtkegels von oben nach unten

- punktgenaue Ausleuchtung der auszuleuchtenden Fläche ohne diffuse Beleuchtung angrenzender
Flächen

- keine Ausleuchtung der südlich des Geltungsbereichs angrenzenden Waldflächen.

Auf Privateigentum trifft diese Maßnahme nicht zu.

12.4 Schutzmaßnahmen für besonders schützte Amphibienarten (V4)

a) Der bestehende Gartenteich sowie sonstige wassergefüllte Gräben im Geltungsbereich sind vor der

baulichen Inanspruchnahme der betreffenden Fläche abzulassen und zurückzubauen. Der Rückbau darf

ausschließlich in dem Zeitraum zwischen 1. September und 15. Oktober erfolgen.

b) Anschließend ist auf der in der Planzeichnung mit V4 gekennzeichneten Fläche als Ersatz für den

Gartenteich ein neues Laichhabitat anzulegen.

c) Hiernach ist die südlich des Geltungsbereiches angrenzende Waldfläche einschließlich der in der

Planzeichnung mit V4 gekennzeichneten Fläche durch einen Amphibienzaun gegenüber dem

Geltungsbereich abzugrenzen. Der Zaun ist in dem Zeitraum zwischen 15. Dezember und 31. Januar

aufzustellen und es sind auf der Seite des Geltungsbereichs Rampen als Ausstiegsmöglichkeiten vorzusehen.

Die Höhe des Zauns muss nach Eingraben des bodennahen Zaunabschnitts in den Boden mind. 40 cm,

gemessen ab Oberkante des Bodens, betragen. Der Zaun ist in den ersten 5 Jahren nach Inanspruchnahme

der Fläche funktionstüchtig und von Vegetation frei zu halten.

13. Bedingte Festsetzung (§ 9 (2) BauGB

Die Ausübung der Wohnnutzung in dem Allgemeinen Wohngebiet WA 5 und dem mittleren Baufeld von WA

7 (zwischen Regenrückhaltebecken und Wendeanlage) ist erst dann zulässig, wenn die gemäß Textziffer 9.2 zu

errichtende Schallschutzwand vollständig hergestellt ist.

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen  (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW)

1. Dächer und Dachaufbauten

1.1. Dachform, Dachneigung

In dem gesamten Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 bis WA 7) sind ausschließlich Flach- oder Pultdächer mit

einer Neigung von max. 20° zulässig.

Bei Garagen und Carports sind ausschließlich Flachdächer mit einer Neigung von max. 10° zulässig.

1.2. Dachaufbauten

Haustechnische Anlagen sowie aufgeständerte Solar- und Photovoltaikanlagen auf den Dächern haben einen

Abstand von mind. 1,0 m zum Dachrand einzuhalten.

2. Einfriedungen

2.1. Straßenseitige Grundstückseinfriedungen

Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen sind ausschließlich in Form von Hecken mit Pflanzung

heimischer Arten entsprechend der beigefügten Pflanzliste zulässig. Eine Kombination mit offenen Zäunen ist

zulässig, sofern die Hecken auf der dem öffentlichen Raum zugewandten Seite angeordnet werden. Folgende

Höhen der Einfriedungen sind zulässig:

− In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 4, sowie WA 6 und WA 7 sind straßenseitige
Einfriedungen / Hecken bis zu einer Höhe von max. 1, 0 m zulässig.

− In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4 und WA 7 sind entlang des Drosselweges (öffentliche
Verkehrsfläche „Fuß- und Radweg“) Einfriedungen / Hecken bis zu einer Höhe von max. 1,8 m zulässig.

− In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 5 sind entlang der öffentlichen Verkehrsfläche Einfriedungen /
Hecken bis zu einer Höhe von max. 1,8 m zulässig.

Die max. zulässige Höhe der straßenseitigen Einfriedungen bezieht sich auf die Höhe der Oberkante der

angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche (Grenze zwischen öffentlicher Verkehrsfläche - Gehweg/Straße -

und dem jeweiligen Baugrundstück).

2.2 Seitliche und rückwärtige Grundstückseinfriedungen

Zum Abschluss der gartenseitigen, seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen sind als Einfriedung nur

max. 1,8 m hohe offene Zäune oder Hecken mit Pflanzung heimischer Arten entsprechend der beigefügten

Pflanzliste zulässig.

Eine Kombination von Hecken und offenen Zäunen ist zulässig.

Die max. zulässige Höhe der seitlichen und rückwärtigen Grundstückseinfriedungen bezieht sich auf die Höhe

der Oberkante des angrenzenden jeweiligen Baugrundstücks.

II. HINWEISE

Siehe unter Nr. 7 der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 6.139 „Rederscheider Weg - Drosselweg“

Anlage 1:

Pflanzenliste

Bäume für öffentliche Grünflächen sowie Flächen

für Versorgungsanlagen

Acer x freemannii „Autumn Blaze“ (Flammenahorn)

Fraxinus ornus (Blumenesche)

Quercus cerris (Zerreiche, Großbaum für Platzgestaltung)

Quercus robur (heimische Stieleiche)

Gleditsia triacanthos `Sunburst` (Gleditschie)

Straßenbäume

Acer campestre (feldahorn)

Acer x freemannii „Autumn Blaze“ (Flammenahorn)

Amelanchier arborea „Robin Hill“ (Baum-Felsenbirne, kleinkronig)

Carpinus betulus (Hainbuche)

Fraxinus ornus (Blumenesche)

Ostrya carpinifolia (Hopfenbuche)

Quercus cerris (Zerreiche, Großbaum für Platzgestaltung)

Bäume in Privatgärten

Corylus colurna (Baumhasel)

Fraxinus ornus (Blumenesche)

Malus sylvestris (Holzapfel)

Ostrya carpinifolia (Hopfenbuche)

Quercus cerris (Zerreiche, Großbaum)

Sorbus domestica (Speierling)

Sorbus intermedia (Mehlbeere)

Alnus spaethii (Purpur-Erle)

Gleditsia triacanthos `Sunburst` (Gleditschie)

Pyrus calleryana `Chanticleer` (chinesische Wildbirne)

Obstbäume

Malus domestica (Garten-Apfel)

Malus sylvestris (Holzapfel)

Prunus avium (Vogelkirsche)

Prunus cerasius (Sauerkirsche)

Prunus domestica (Zwetschge)

Prunus insititia (Pflaume)

Pyrus communis (Kultur-Birne)

Pyrus domestica (Birne)

Pyrus pyraster (Wild-Birne)

Äpfel:

rote Sternrenette -

rhein. Krummstiel -

rhein. Winterrambur -

rhein. Bohnapfel -

rhein. Schafsnase -

Goldparmäne (gute Bestäubersorte)

Schöner von Boskop (alte Boskopsorte)

Jakob Lebel

Kaiser-Wilhelm

Geheimrat Dr. Oldenburg

Roter Bellefleur

Birnen:

gute Graue

Gräfin von Paris

Alexander Lukas

Köstl. Chaneux

Gellerts Butterbirne

Pflaumen:

Frühzwetschge

Ersinger Frühzwetschge

Wangenheim Frühzwetschge

große grüne Reneclaude

Süßkirschen:

große schwarze Knorpelkirsche

Hedelfinger Riesenkirsche

Schneiders Späte Knorpelkirsche

Sonderformen (Trauerstämme, Kugel- und Korkenzieherformen oder buntlaubige Zuchtformen) sind

nicht zulässig.

Auf die erforderlichen Grenzabstände des Nachbarrechtsgesetz von Nordrhein-Westfalen wird

hinge-wiesen. Bei der Pflanzung von Bäumen aus dieser Liste wird in der Regel ein Grenzabstand von 2

m gegenüber dem benachbarten Grundstück (vorbehaltlich des § 43 des Nachbarrechtsgesetz NRW) für

angemessen gehalten.

Heckengehölze für Formhecken

Acer campestre (Feldahorn)

Carpinus betulus (Hainbuche)

Fagus sylvatica (Rotbuche)

Ligustrum vulguare (Liguster)

Abstandsmaß in m16,0


